
GEZ-Gebühr für Computer
Beitrag von „Moebius“ vom 27. Juni 2006 08:55

Ich würde das mal folgendermaßen interpretieren:
Es gibt private und gewerbliche Nutzung eines PKWs. Gewerbliche Nutzung ist alles, was ich in
Ausübung eines Gewerbes mache. Ein Gewerbe ist im rechtlichen Sinne eine auf
Gewinnerzielung ausgelegte, selbstängige Tätigkeit.
Unterrichten ist keine Gewerbe, schließlich stellen wir keine Rechnungen für unsere Dienste
aus. Schon daher würde ich eine Gebührenpflicht bezweifeln. Gleiches gilt in meinen Augen für
den PC - gewerbliche Nutzung liegt hier meines Erachtens nicht vor.

Der Weg zur Arbeit zählt auch bei jedem anderen Beruf nicht zur Arbeitszeit, stellt für mich also
auch keine dienstliche Nutzung dar. Nicht alles, was ich so tagein tagaus tue um meinen Beruf
ausüben zu können ist deswegen gleich dienstlich.

Soviel zur Meinung eines juristischen Laiens.
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